
 
  

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

2020/SCHW/0009 
 

 

Gremium: Sitzung am: Nr. der Tagesordnung: 

Ortsgemeinderat Schweppenhausen 
(beschließend) 

23.06.2020 7 

 

bereits beraten im:       am:       
            

 
 

Betreff: 
Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes; 
Beantragte Maßnahme: Errichtung eines Pumptrack-Parcours 
Einvernehmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB 
 

 von der Beratung und Beschlussfassung sind nach § 22 GemO auszuschließen:…….   
 externe Teilnehmer: 
 siehe (auch) gesonderte Unterlagen: Lageplan,  

 
Begründung: 
 
Die Antragsteller beabsichtigen auf dem Grundstück in der Gemarkung Schweppenhausen, Flur 4, 
Parzellen 68/1, 66/1, 69,  einen Pumptrack (Fahrradparcours), mit den Maßen von ca. 24 m x 45 m, zu 
errichten.   
 
Nach Angaben der Antragsteller soll der geplante Pumptrack mit Hilfe von Maschinen aus lehmigem Boden 
geformt, gestaltet und verdichtet werden. Weiter werde die gesamte Strecke über dem anstehenden 
Bodenniveau aufgebaut.  
 
Die Strecke habe folgende Aufbauhöhen:  

- Anliegerkurven: 75 cm bis 100 cm,  
- Wellen: 30 cm bis 60 cm, 
- Tables (Sprünge): 100 cm – 150 cm. 
 

Die Oberfläche soll mit geeignetem Gefälle angelegt werden, sodass das Oberflächenwasser seitlich der 
Strecke zur Versickerung gebracht werden kann. Gegebenenfalls (je nach Untergrundbeschaffung) werde 
man zusätzliche Drainagegruben anlegen.  
 
Für eine bessere Wetterbeständigkeit und zur Entgegenwirkung von Pfützenbildungen sei in den Senken 
der Strecke das Einbauen von Frostschutzmaterial geplant. Zudem werde auf dem gesamten Pumptrack 
eine Deckschicht aus Brechsand aufgebracht. Alle Böschungen werde man in geeignetem Gefälle 
angelegen. Alle Abstände zu den umliegenden Flächen könne man problemlos einhalten.  
 
Der Beschlussvorlage sind ein Lageplan und eine Entwurfsplanung des Streckenverlaufes beigefügt.  
 
 

Da es sich um ein Vorhaben im Außenbereich (§ 35 BauGB) handelt, muss eine Entscheidung durch den 
Ortsgemeinderat erfolgen.  
 

 
Beschlussempfehlung des Ortsbürgermeisters / der Verwaltung: 
 

Das Einvernehmen der Gemeinde, gemäß § 36 BauGB, wird erteilt. 

 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: 
  siehe Folgeseite 

 

Ausgearbeitet am:  durch: Hilkert, Marvin 

Gesehen: 



Ortsbürgermeister/-in Verbandsvorsteher FB-Leiter 
Finanzen 

Bürgermeister Fachbereichsleiter 

     

Einstimmig Mit Stimmen- B e sc h l u s s e r ge bn i s  Laut Beschluss- Abweichender 
 mehrheit  vorschlag Beschluss 
  Ja       Nein    Enthaltung  (Folgeseite) 
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